
Anlage 2 

Gebührenverzeichnis 

zur Satzung der Stadt Haan über die Errichtung, Unterhaltung und Benutzung der Unterkünfte für 

ausländische Flüchtlinge, Obdachlose und Spätaussiedler (Übergangswohnheime und 

Einzelwohnungen in Wohngebäuden) vom …. 

 

§ 1.  

Die zu entrichtende Gebühr gliedert sich in eine Grundgebühr und zwei Verbrauchsgebühren (Strom 

und Heizung). 

Die Grundgebühr wird nach der Grundfläche der zugewiesenen Räume berechnet, die auf volle 

Quadratmeter aufgerundet ist. Die für die Berechnung der Nutzungsgebühren zugewiesenen 

Räumlichkeiten setzt sich zusammen aus der Fläche der zugewiesenen Räume und der anteiligen 

Gemeinschaftsflächen. Der zu jedem Quadratmeter zugewiesener Wohnfläche hinzuzurechnende 

Anteil an der Gemeinschaftsfläche wird durch Division der gesamten Gemeinschaftsfläche durch die 

gesamte Wohnfläche der Unterkünfte ermittelt, in der die Einweisung verfügt worden ist. 

Die Gebühren belaufen sich ab dem 01.01.2022 auf 

Benutzungsgebühr (pro m² pro Monat)                              21,00 €  

Stromgebühr (pro Person pro Monat)                                39,00 €  

Heizgebühr (pro m² pro Monat)                                2,00 €  

 

§ 2. 

Das Gebührenverzeichnis tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 


